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Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung bei unterirdi-
schen Rohrleitungen fir nicht wassergefahrdende
Stoffe geman Landschaftsgesetz NRW -LG- Eingriffs-
regelung Rohrleitungsbau Gasleitungen (E Reg Rohrl
Gas)

751

Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

bei unterirdischen Rohrleitungen fiir nicht wassergefahrdende Stoffe
gemaB Landschaftsgesetz NRW -LG-

Eingriffsregelung Rohrleitungsbau Gasleitungen (E Reg Rohrl Gas)

Gem. RdErl. des Ministeriums fiir Wirtschaft und Mittelstand,
Energie und Verkehr -1V A 2-42-08
und des Ministeriums fir Umwelt und Naturschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz -
Ill-8-605.13.20.02 vom 13. 9. 2002

Zweck
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Zweck dieses Erlasses ist die landeseinheitliche Einfihrung eines Bewertungsrahmens fur den
Bau von unterirdischen Rohrleitungen fir nicht wassergefahrdende Stoffe (Gasleitungen), der
der Bewertung solcher MaBnahmen als Eingriff im Sinne des Landschaftsgesetzes und der Er-
mittlung der hieran ankniipfenden Kompensation (Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen) dient.

2
Anwendungsbereich

Der Anwendungsbereich des Bewertungsrahmens richtet sich in erster Linie an die Vorhabentra-
ger. Soweit flr ein Leitungsvorhaben eine behoérdliche Gestattung (Bewilligung, Erlaubnis, Ge-
nehmigung, Zustimmung, Planfeststellung oder sonstige Entscheidung) oder eine Anzeige an ei-
ne Behdrde vorgeschrieben ist, findet § 6 Abs. 1 LG Anwendung. In den Fallen, in denen ein Vor-
haben nach § 11 a Abs. 1S. 1und 2 EnWG der Planfeststellung oder Plangenehmigung bedarf, ist
der Bewertungsrahmen auch von der fur das Verfahren zustandigen Behdrde unter Bericksichti-
gung der Vorschlage der Landschaftsbehdrde ihrer Verwaltungsebene anzuwenden. Im Falle der
Plangenehmigung ist das Benehmen herzustellen. Flir Vorhaben, die die Schwellenwerte des § 1
a Abs. 1S.1EnWG nicht erreichen oder in Fallen von unwesentlicher Bedeutung, in denen die
Plangenehmigung entfallt, kann im Einzelfall eine Genehmigung der zustandigen Landschaftsbe-
horde geman § 6 Abs. 4 LG erforderlich sein. Auch die Landschaftsbehérde wird im Rahmen ih-
rer Zustandigkeit den Bewertungsrahmen zugrunde legen.

3
Bewertungsrahmen

Das Bewertungsverfahren wurde von einer Gutachtergruppe auf fachwissenschaftlicher Grund-
lage erarbeitet und wird im Folgenden als "Bewertungsrahmen" bezeichnet.

Der Bewertungsrahmen beschreibt die fir die Umsetzung der naturschutzrechtlichen Eingriffsre-
gelung maBgebenden Arbeitsschritte in den Bereichen

- Naturhaushalt (biotische und abiotische Faktoren, wobei der Eingriff in das Bodengeflige ins-
besondere Berlicksichtigung findet) bzw.

- Landschaftsbild/naturbezogene Erholung

und gibt dazu Arbeitshilfen.

Bei der Erarbeitung des Bewertungsrahmens wurden der Bau (Verlegung), die unterirdischen
Anlagen und die betriebsbedingten Wirkungen dieser Rohrleitungen einbezogen. Dies gilt auch
flir oberirdische Anlagen (z. B. Armaturenstationen), sofern diese direkt den Rohrleitungen zuzu-
ordnen sind.
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GroBere oberirdische Anlagen, wie z. B. Verdichterstationen, sind vom Bewertungsrahmen nicht
abgedeckt.

Der Bewertungsrahmen sieht eine einzelfallbezogene Vorgehensweise vor. Mit der Anwendung
des Bewertungsrahmens soll der Untersuchungsaufwand auf die Eigenart des unterirdischen
Rohrleitungsbaus begrenzt werden. Der Bewertungsrahmen zeigt Wege auf, eine Verfahrensbe-
schleunigung zu erreichen und die Nachvollziehbarkeit und Vergleichbarkeit der Vorgehenswei-
se sicherzustellen.

Der Bewertungsrahmen ist nach MaBgabe dieses Erlasses anzuwenden. Aufgrund seines Um-
fanges ist der Bewertungsrahmen hier nicht abgedruckt. Er ist zu beziehen bei der

Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft
Gas und Wasser mbH
Josef-Wirmer-Str. 3
53123 Bonn

Tel.: 0228 - 9191- 40
Fax: 0228 - 9191- 499

Internet: www.wvgw.de
E-Mail: info@wvgw.de

4
Erganzende Hinweise

Bei der Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ist im Gasleitungsbau die sach-
und fachgerechte Ausfuhrung der BaumaBnahmen, die Einhaltung der Vermeidungs- und Minde-
rungsmaBnahmen sowie die zeitnahe Umsetzung der KompensationsmaBnahmen (spatestens
eine Vegetationsperiode nach Abschluss der Bauarbeiten) von erheblicher Bedeutung. Es wird
daher ausdriicklich auf die sich in der Verwaltungspraxis vor allem bei GroBprojekten bereits
etablierte Verpflichtung der Vorhabentrager zur Bestellung und Benennung einer qualifizierten
landschaftspflegerischen Baubegleitung hingewiesen.

5
In-Kraft-Treten, Geltungsdauer, Ubergangsbestimmung

Der Erlass tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Seine Geltungsdauer ist auf fiinf Jahre begrenzt.
Die Regelungen gelten nicht fir Gasleitungsvorhaben, bei denen der Untersuchungsrahmen zwi-
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schen Versorgungsunternehmen und Landschaftsbehdrde zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens
dieses Erlasses bereits abgestimmt wurde.

- MBI. NRW. 2002 S. 1087

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 4/4


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2002-54

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung bei unterirdischen Rohrleitungen für nicht wassergefährdende Stoffe gemäß Landschaftsgesetz NRW –LG- Eingriffsregelung Rohrleitungsbau Gasleitungen (E Reg Rohrl Gas) 


